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Norm

UrhG §78

Rechtssatz

Die Ansicht, wonach sogenannte "absolute Personen der Zeitgeschichte" - also solche, die in der Ö8entlichkeit stehen -

ihr Recht am eigenen Bild verloren haben könnten - wenn überhaupt - nur auf Personen zutre8en, deren Aussehen

allgemein bekannt ist, nicht aber auf Personen, die zwar der Ö8entlichkeit namentlich oder nach ihrer Funktion

benannt sind, deren Aussehen jedoch nur ein beschränkter Teil der hiefür interessierten Ö8entlichkeit kennt (zB

Künstler, Landespolitiker, Sportler). Zumindest beim letztgenannten Personenkreis muß auch der mit dem

veröffentlichten Bild zusammenhängende Text berücksichtigt werden.

Entscheidungstexte

4 Ob 14/92

Entscheidungstext OGH 07.04.1992 4 Ob 14/92

Veröff: SZ 65/50 = ÖBl 1992,87

4 Ob 89/92

Entscheidungstext OGH 10.11.1992 4 Ob 89/92

4 Ob 100/92

Entscheidungstext OGH 10.11.1992 4 Ob 100/92

Auch; Veröff: ÖBl 1993,36 = MR 1993,59

4 Ob 15/93

Entscheidungstext OGH 09.03.1993 4 Ob 15/93

Auch; nur: Die Ansicht, wonach sogenannte "absolute Personen der Zeitgeschichte" - also solche, die in der

Öffentlichkeit stehen - ihr Recht am eigenen Bild verloren haben könnte - wenn überhaupt - nur auf Personen

zutreffen, deren Aussehen allgemein bekannt ist. (T1)
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Entscheidungstext OGH 19.09.1994 4 Ob 39/94

Auch

4 Ob 94/94

Entscheidungstext OGH 08.11.1994 4 Ob 94/94

Auch; Beisatz: Die lästige Witwe. (T2)
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Entscheidungstext OGH 24.10.1995 4 Ob 1084/95

Vgl auch; Beisatz: Zu dem - gemäß § 406 ZPO maßgeblichen - Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen

Verhandlung erster Instanz war der Kläger zweifellos nicht so allgemein bekannt, daß eine Veröffentlichung

seines Bildes nicht mehr zu seiner Identifikation in der Öffentlichkeit hätte beitragen können. (T3)
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